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• Bereich A - bisheriger Betreiber 
 
 

 
            
Bitte geben Sie hier alle Daten an, damit Sie als Betreiber sicher zu identifizieren sind. 
 
Die Nachsendeadresse benötigen wir um Ihnen die Schlussabrechnung zu übersenden. Diese 
kann z.B. beim Hausverkauf von der ursprünglichen Anschrift abweichen. 
 
Bei Gewerbebetrieben ist auf die  genaue Firmierung zu achten, hierzu gehört auch der 
Rechtsformzusatz, z.B. e. K. (eingetragener Kaufmann) oder GmbH (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung). 
 
 
 

• Bereich B - Anschlussort 
 

 
 
 
Hier geben Sie bitte die Daten zu Ihrer Anlage sowie die aktuelle Vertragskontonummer Ihrer 
Anlage ein. Diese finden Sie auf einer aktuellen Gutschrift. 
 

Stand 25.09.2018 
 



Ausfüllhilfe Betreiberwechsel     Seite 2 von 5 

 
 
 

• Bereich C - Information zum Datenschutz 
 

 
 
Reichen Sie uns bitte im Sterbefall eine Kopie der Sterbeurkunde und ein Erbschein ein.  
 
Des Weiteren erfolgt der Hinweis auf die seit dem 25. Mai 2018 gültige Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO). 
 
 
 

• Bereich D – Datum des Betreiberwechsels 
 

 
Tragen Sie bitte das Datum des Betreiberwechsels ein.  
 
 
 

• Bereich E – neuer Betreiber  
 

 
 
oder  
 

 
 
Geben Sie bitte alle Daten für den neuen Betreiber ein.  
 

 

Stand 25.09.2018 
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• Bereich F - Zählerdaten 
 

 
 
Der Übergabezähler ist der Zähler am Netzverknüpfungspunkt und misst die Einspeisung ins 
Netz der EWE NETZ. Diese Mengen erscheinen in den Gutschriften. 
 
Der Eigenerzeugungszähler misst die Stromerzeugung direkt an der Anlage, dieses ist zum 
Beispiel bei BHKW wichtig, die auf Grundlage des KWKG vergütet werden.  
 
 
 

• Bereich G – Abtretung an ein Geldinstitut 
 

 
 
Banken sichern sich bei Finanzierungen Ihre Forderungen oftmals mit Abtretungen ab.  
Erklären Sie bitte, ob bei der Anlage eine solche Abtretung vorliegt. 
 
 
 

• Bereich H – Erklärung bei Teilnahme an der Direktvermarktung 
 

 
 
Einspeiseanlagen befinden sich oftmals in der Direktvermarktung.  
Hier ist es notwendig, dass der Direktvermarktungshändler von dem Betreiberwechsel 
Kenntnis hat und den Strom zukünftig weiterhin in seinem Bilanzkreis aufnimmt. 
Im Fall der Direktvermarktung geben Sie bitte an, was Sie mit Ihrem Händler vereinbart 
haben. 
 
 
 
 
 
 
 

Stand 25.09.2018 
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• Bereich I – Bestätigung der Übergabe 
 

 
 
Der bisherige und der neue Betreiber bestätigen die Übergabe der Anlage und die Richtigkeit 
der im Formular gemachten Angaben. 
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Erklärung zur EEG Umlage 

I. Eigenversorgung nach § 3 Nr. 19 EEG 
 
Eigenversorgung ist in § 3 Nr. 19 EEG wie folgt definiert:  
 
„Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder juristische Person im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang 
mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und 
diese Person die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt“.  
 
Diese Definition für die Eigenversorgung gilt so jedoch nur für Neuanlagen. Bereits vor dem EEG 2014 in Betrieb 
genommene Anlagen genießen Bestandsschutz. 
 
Folgende Punkte werden alle eingehalten:  

1) Eine natürliche oder juristische Person betreibt eine Stromerzeugungsanlage selbst (§ 3 Nr. 19 EEG), 

2) der in dieser Stromerzeugungsanlage erzeugte Strom wird durch dieselbe natürliche oder juristische 
Person selbst verbraucht (§ 3 Nr. 19 EEG),  

3) der Stromverbrauch erfolgt im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der 
Stromerzeugungsanlage und  

4) Erzeugung und Verbrauch des Stroms erfolgt zeitgleich. 

5) der Strom wird nicht durch ein Netz durchgeleitet (§ 3 Nr. 19 EEG). 

 Wurde die Stromerzeugungsanlage bereits zwischen dem 01.09.2011 und dem 31.07.2014 zum 
Selbstverbrauch genutzt, darf eine Netzdurchleitung stattfinden, sofern der Strom im räumlichen 
Zusammenhang zur Stromerzeugungsanlage verbraucht wird. 

 Wurde die Stromerzeugungsanlage bereits vor dem 01.09.2011 zum Selbstverbrauch genutzt, darf eine 
Netzdurchleitung stattfinden und es ist kein räumlicher Zusammenhang des Stromverbrauchs zur 
Stromerzeugungsanlage erforderlich.  

 
II. Abwicklung der EEG-Umlage über die Übertragungsnetzbetreiber 
 
Werden aus der Anlage weitere Letztverbraucher (Dritte) beliefert oder wird aus der Anlage mindestens eine 
Abnahmestelle versorgt, an der die EEG-Umlage nach der besonderen Ausgleichsregelung begrenzt ist, erfolgt 
die Abwicklung der EEG-Umlage in diesen Fällen über den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber.  
 
Bitte melden Sie Ihre Anlage bei dem Übertragungsnetzbetreiber: 
 
TenneT TSO GmbH 
Bernecker Str. 70 
95448 Bayreuth 
E-Mail info@tennet.eu 
http://www.tennet.eu/de/home.html  
 
bezüglich der EEG-Umlage an. 
 

Stand 25.09.2018 
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